
§
Gerichtsverfassungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (Bundesgesetzblatt I Seite 1077) in der  
zurzeit gültigen Fassung

§ 31
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden.

§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs  
Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

§ 33
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben würden;

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der
Amtsperiode vollenden würden;

3. Personen, die zurzeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind;

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt
nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. der Bundespräsident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können;

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs
sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß
zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind.

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungs-
beamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

§ 35
Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 

1. Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines
Landtages oder einer zweiten Kammer;

2. Personen, die 
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a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtlicher Richter in der Straf-
rechtspflege tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung 
der Vorschlagsliste noch andauert,

b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in
der Strafrechtspflege an mindestens vierzig Tagen erfüllt haben  oder

c) bereits als  ehrenamtliche Richter tätig sind;

3. Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und
Hebammen;

4. Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;

5. Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für
ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert;

6. Personen, die das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende
der Amtsperiode vollendet haben würden;

7. Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten
wegen Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen 
Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.

§ 36
(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Für
die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 
der Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
der Gemeindevertretung erforderlich. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der  
Gemeindevertretung bleiben unberührt.

(2) Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und
sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muss Geburtsnamen, Familiennamen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Personen 
enthalten.

(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzu-
legen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen.

(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele
Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen nach § 43 
bestimmt sind. Die Verteilung auf die Gemeinden des Bezirks erfolgt durch den Präsiden-
ten des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) in Anlehnung an die Einwohnerzahl der  
Gemeinden.

§ 37
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, 
schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor-
schlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten.

§ 38
(1) Der Gemeindevorsteher sendet die Vorschlagsliste nebst den Einsprüchen an den
Richter beim Amtsgericht des Bezirks.

(2) Wird nach Absendung der Vorschlagsliste ihre Berichtigung erforderlich, so hat der
Gemeindevorsteher hiervon dem Richter beim Amtsgericht Anzeige zu machen.
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§ 39 

Der Richter beim Amtsgericht stellt die Vorschlagslisten der Gemeinden zur Liste des Bezirks 
zusammen und bereitet den Beschluss über die Einsprüche vor. Er hat die Beachtung der 
Vorschriften des § 36 Absatz 3 zu prüfen und die Abstellung etwaiger Mängel zu veranlassen.

§ 40 

(1) Bei dem Amtsgericht tritt jedes fünfte Jahr ein Ausschuss zusammen.

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Richter beim Amtsgericht als Vorsitzenden und einem 
von der Landesregierung zu bestimmenden Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauens-
personen als Beisitzern. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Zuständigkeit für die Bestimmung des Verwaltungsbeamten abweichend von Satz 1 zu  
regeln. Sie können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehör-
den übertragen.

(3) Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks von der 
Vertretung des ihm entsprechenden unteren Verwaltungsbezirks mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch mit der Hälfte der gesetzlichen Mit-
gliederzahl gewählt. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung dieser Vertretung blei-
ben unberührt. Umfasst der Amtsgerichtsbezirk mehrere Verwaltungsbezirke oder Teile meh-
rerer Verwaltungsbezirke, so bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die Zahl der  
Vertrauenspersonen, die von den Vertretungen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen sind.

(4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, der Verwaltungs-
beamte und drei Vertrauenspersonen anwesend sind.

§ 41 
Der Ausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit über die gegen die Vorschlagsliste  
erhobenen Einsprüche. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die  
Entscheidungen sind zu Protokoll zu vermerken. Sie sind nicht anfechtbar.

§ 42 
(1) Aus der berichtigten Vorschlagsliste wählt der Ausschuss mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen für die nächsten fünf Geschäftsjahre: 

1. die erforderliche Zahl von Schöffen;

2. die erforderliche Zahl der Personen, die an die Stelle wegfallender Schöffen treten oder 
in den Fällen der §§ 46, 47 als Schöffen benötigt werden (Hilfsschöffen). Zu wählen sind Per-
sonen, die am Sitz des Amtsgerichts oder in dessen nächster Umgebung wohnen.

(2) Bei der Wahl soll darauf geachtet werden, dass alle Gruppen der Bevölkerung nach  
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden.

§ 43 
(1) Die für jedes Amtsgericht erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen wird durch den 
Präsidenten des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) bestimmt.

(2) Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder zu nicht mehr 
als zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird.

§ 44 
Die Namen der gewählten Hauptschöffen und Hilfsschöffen werden bei jedem Amtsgericht in 
gesonderte Verzeichnisse aufgenommen (Schöffenlisten).
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§ 77 

(1) Für die Schöffen der Strafkammern gelten entsprechend die Vorschriften über die 
Schöffen des Schöffengerichts mit folgender Maßgabe:

(2) Der Präsident des Landgerichts verteilt die Zahl der erforderlichen Hauptschöf-
fen für die Strafkammern auf die zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amtsge-
richtsbezirke. Die Hilfsschöffen wählt der Ausschuss bei dem Amtsgericht, in dessen 
Bezirk das Landgericht seinen Sitz hat. Hat das Landgericht seinen Sitz außerhalb 
seines Bezirks, so bestimmt die Landesjustizverwaltung, welcher Ausschuss der zum 
Bezirk des Landgerichts gehörigen Amtsgerichte die Hilfsschöffen wählt. Ist Sitz des 
Landgerichts eine Stadt, die Bezirke von zwei oder mehr zum Bezirk des Landgerichts 
gehörenden Amtsgerichten oder Teile davon umfasst, so gilt für die Wahl der Hilfs-
schöffen durch die bei diesen Amtsgerichten gebildeten Ausschüsse Satz 1 entspre-
chend; die Landesjustizverwaltung kann bestimmte Amtsgerichte davon ausnehmen. 
Die Namen der gewählten Hauptschöffen und der Hilfsschöffen werden von dem Rich-
ter beim Amtsgericht dem Präsidenten des Landgerichts mitgeteilt. Der Präsident des 
Landgerichts stellt die Namen der Hauptschöffen zur Schöffenliste des Landgerichts  
zusammen.

(3) An die Stelle des Richters beim Amtsgericht tritt für die Auslosung der Reihen-
folge, in der die Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen teilnehmen, 
und der Reihenfolge, in der die Hilfsschöffen an die Stelle wegfallender Schöffen tre-
ten, der Präsident des Landgerichts; § 45 Absatz 4 Satz 3, 4 gilt entsprechend. Ist der  
Schöffe verstorben oder aus dem Landgerichtsbezirk verzogen, ordnet der Vorsitzende 
der Strafkammer die Streichung von der Schöffenliste an; in anderen Fällen wird die 
Entscheidung darüber, ob ein Schöffe von der Schöffenliste zu streichen ist, sowie über 
die von einem Schöffen vorgebrachten Ablehnungsgründe von einer Strafkammer ge-
troffen. Im Übrigen tritt an die Stelle des Richters beim Amtsgericht der Vorsitzende der 
Strafkammer.

(4) Ein ehrenamtlicher Richter darf für dasselbe Geschäftsjahr nur entweder als Schöf-
fe für das Schöffengericht oder als Schöffe für die Strafkammern bestimmt werden. Ist 
jemand für dasselbe Geschäftsjahr in einem Bezirk zu mehreren dieser Ämter oder in 
mehreren Bezirken zu diesen Ämtern bestimmt worden, so hat der Einberufene das Amt 
zu übernehmen, zu dem er zuerst einberufen wird.

(5) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung.
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§
Stasi-Unterlagen-Gesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Februar 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 162) in der 
zurzeit gültigen Fassung

§ 6 Begriffsbestimmungen
(4) Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes sind hauptamtliche und inoffizielle  
Mitarbeiter. 

1. Hauptamtliche Mitarbeiter sind Personen, die in einem offiziellen Arbeits- oder Dienstver-
hältnis des Staatssicherheitsdienstes gestanden haben und Offiziere des Staatssicherheits-
dienstes im besonderen Einsatz.

2. Inoffizielle Mitarbeiter sind Personen, die sich zur Lieferung von Informationen an den 
Staatssicherheitsdienst bereiterklärt haben.

(5) Die Vorschriften über Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes gelten entsprechend für

1. Personen, die gegenüber Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes hinsichtlich deren 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst rechtlich oder faktisch weisungsbefugt waren,

2. inoffizielle Mitarbeiter des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei. 

Deutsches Richtergesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (Bundesgesetzblatt I Seite 713) in der  
zurzeit gültigen Fassung

Sechster Abschnitt Ehrenamtliche Richter
§ 44 Bestellung und Abberufung des ehrenamtlichen Richters

(1) Ehrenamtliche Richter dürfen bei einem Gericht nur auf Grund eines Gesetzes und unter 
den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen tätig werden.

(1a) In den Verfahren zur Wahl, Ernennung oder Berufung ehrenamtlicher Richter sollen  
Frauen und Männer angemessen berücksichtigt werden.

(2) Ein ehrenamtlicher Richter kann vor Ablauf seiner Amtszeit nur unter den gesetzlich  
bestimmten Voraussetzungen und gegen seinen Willen nur durch Entscheidung eines  
Gerichts abberufen werden.

§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehrenamtliche Richter
(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters soll nicht berufen werden, wer 

1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder

2. wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des § 6  
Absatz 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (Bundesgesetzblatt I  
Seite 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Absatz 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet ist.
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(2) Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von dem Vorgeschlagenen 
eine schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
vorliegen.

§ 44b Abberufung von ehrenamtlichen Richtern
(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von seinem Amt abzuberufen, wenn nachträglich in § 44a 
Absatz 1 bezeichnete Umstände bekannt werden.

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften, die im Übrigen für die Abberufung  
eines ehrenamtlichen Richters der jeweiligen Art gelten, soweit in den Absätzen 3 und 4 nichts 
anderes bestimmt ist.

(3) Wenn ein Antrag auf Abberufung gestellt oder ein Abberufungsverfahren von Amts  
wegen eingeleitet worden ist und der dringende Verdacht besteht, dass die Voraussetzungen 
des § 44a Absatz 1 vorliegen, kann das für die Abberufung zuständige Gericht anordnen, dass 
der ehrenamtliche Richter bis zur Entscheidung über die Abberufung das Amt nicht ausüben 
darf. Die Anordnung ist unanfechtbar.

(4) Die Entscheidung über die Abberufung ist unanfechtbar. Der abberufene ehrenamtliche 
Richter kann binnen eines Jahres nach Wirksamwerden der Entscheidung die Feststellung 
beantragen, dass die Voraussetzungen des § 44a Absatz 1 nicht vorgelegen haben. Über 
den Antrag entscheidet das nächsthöhere Gericht durch unanfechtbaren Beschluss. Ist das  
nächsthöhere Gericht ein oberstes Bundesgericht oder ist die Entscheidung von einem obers-
ten Bundesgericht getroffen worden, entscheidet ein anderer Spruchkörper des Gerichts, das 
die Entscheidung getroffen hat. Ergibt sich nach den Sätzen 3 und 4 kein zuständiges Gericht, 
so entscheidet das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die Entscheidung getroffen worden 
ist.

§ 45 Unabhängigkeit und besondere Pflichten des ehrenamtlichen Richters
(1) Der ehrenamtliche Richter ist in gleichem Maße wie ein Berufsrichter unabhängig. Er hat 
das Beratungsgeheimnis zu wahren (§ 43).

(1a) Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes als ehrenamtlicher Rich-
ter beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung des Amtes benachteiligt werden.  
Ehrenamtliche Richter sind für die Zeit ihrer Amtstätigkeit von ihrem Arbeitgeber von der  
Arbeitsleistung freizustellen. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Übernahme 
oder der Ausübung des Amtes ist unzulässig. Weitergehende landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt.

(2) Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des 
Gerichts durch den Vorsitzenden zu vereidigen. Die Vereidigung gilt für die Dauer des Amtes, 
bei erneuter Bestellung auch für die sich unmittelbar anschließende Amtszeit. Der Schwören-
de soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.

(3) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht: 
„Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem  
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. Hierüber ist der  
Schwörende vor der Eidesleistung durch den Vorsitzenden zu belehren.

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen  
keinen Eid leisten wolle, so spricht er die Worte: 
„Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem  
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Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen.“ 
Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.

(5) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er als Mitglied einer Religions- oder Bekennt-
nisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er 
diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen.

(7) Für ehrenamtliche Richter bei den Gerichten der Länder können der Eid und das Gelöb-
nis eine zusätzliche Verpflichtung auf die Landesverfassung enthalten.

(8) Über die Verpflichtung des ehrenamtlichen Richters auf sein Amt wird ein Protokoll  
aufgenommen.

(9) Im Übrigen bestimmen sich die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Richter nach 
den für die einzelnen Gerichtszweige geltenden Vorschriften.

§ 45a Bezeichnungen der ehrenamtlichen Richter
Die ehrenamtlichen Richter in der Strafgerichtsbarkeit führen die Bezeichnung „Schöffe“ ... .

W. Kohlhammer GmbH 
Deutscher Gemeindeverlag GmbH 
www.kohlhammer.de

Wahl der Schöffinnen und Schöffen (Bestell.-Nr.: 00/066/8000/90-1) 17090
Bestell-Fax: (0711) 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de 
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